
Jugendbeteiligung in Kressbronn 

Gesetzliche Grundlage § 41a GemO:  

Quelle: http://www.landesrecht-bw.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

Derzeitige Situation in Kressbronn: 

Jugendforum Januar 2011 

Umliegende Gemeinden: 

Beteiligungsverfahren Tettnang Meckenbeuren Markdorf Friedrichshafen 

Kinder Nicht 
bekannt 

Gemeinde 
Detektive 

Nicht 
bekannt 

Nicht bekannt 

Jugendliche Zukunfts-
werkstatt 

Jugendhearing Jugend-
forum 

Jugendparlament/Jugend-
forum, Jugendbeauftragte, 
Onlineplattform 

Mögliche Vorgehensweise: 

Beteiligungsverfahren für Jugendliche mit einem Berater im nächsten Jahr 2017 (z.B. bis Juli 2017, 

Beginn im neuen Schuljahr 2017/2018) entwickeln, um dann Erfahrungen zu sammeln im Beteiligen 

von Jugendlichen. Der Berater sollte im Bereich „Jugendbeteiligungsverfahren“ Erfahrungen 

mitbringen. Ein mögliches Beteiligungsverfahren könnte zum Beispiel der „Achterrat“ sein. Wurde 

aktuell in Waldshut-Tiengen und Freiburg eingeführt. Alternativ könnte ein Student der PH 

Weingarten eingesetzt werden um die Frage zu beantworten „Wie beteiligen wir Jugendliche in 

Kressbronn bei Planungen und Vorhaben?“ 

Warum sollten wir uns frühzeitig auf ein Beteiligungsverfahren einigen? 

Es wäre hilfreich wenn wir die Jugendlichen/Kinder frühzeitig bei den anstehende Themen wie z.B. 

Schulentwicklung Parkschule, Bauphase Nonnenbachschule…… einbinden würden. Dies erfordert 

eine Grundstruktur für Beteiligung (wie beteiligen wir/welcher Umfang?) Vorteile des Achterrates 

wären zudem, daß bei den Kommunalwahlen 2019 Jugendliche ihr Wahlrecht ab 16 gut informiert 

ausüben und sich ab 18 auch für eine Kandidatur entscheiden könnten.  

Welche Kosten entstehen 2017? 

Beratung und Beteiligung zur Festlegung eines geeigneten Beteiligungsverfahrens in Kressbronn   

 9-10 Beratertage inkl. Jugend Zukunftswerkstatt gesamt ca. 10.000,-- EURO 

 Alternativ  Beratung „Fachmann“ Stundenbasis und Student im Praktikum 4-6 Monate à 

400 EURO mtl. gesamt ca. 4.000,-- EURO 

4/46/4600/6360 00 Honorare für Jugendbeteiligung Ansatz um 3.000,-- erhöhen 

4/46/4600/6500 00 Zukunftswerkstatt neuer Ansatz um 1.000 EURO erhöhen 

Finanzierungsvorschlag der Pflichtaufgabe aus der GemO: 

0/00/0000/6501 00 Teil der Bürgerbeteiligung ist die Jugendbeteiligung, deswegen Reduzierung 

Ansatz  um 1.000,-- EURO 

3/36/3650/6580 00 Kressbronner Liederbuch Reduzierung Ansatz um 1.000,-- EURO 

4/46/4600/6370 00 Jugendprogramm Reduzierung Ansatz um 1.000,-- EURO 

7/79/7900 5102 00  Naschgarten Reduzierung Ansatz um 1.000,-- EURO 

 

„(1) Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen 

und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise 

beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete 

Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Insbesondere kann die 

Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder eine andere 

Jugendvertretung einrichten. Die Mitglieder der Jugendvertretung 

sind ehrenamtlich tätig.“ 


